
Weitere	Informationen	zu	den	Grundsatzfragen	und	Modellen	
(alphabetisch)	

	

		Schlagwort	 	 Information	 	 	 	 	 	 	 	

	

	
Finanzausgleich	
Finanzordnung	
	
	

	
Der	geltende	Finanzausgleich	gemäss	Art.	5	der	Finanzordnung	vom	26.	Juni	
1990	verfolgt	den	Zweck,	die	Unterschiede	zwischen	den	Kirchgemeinden	in	der	
Steuerbelastung	in	Grenzen	zu	halten.	Der	höchste	Steuerfuss	soll	in	der	Regel	
nicht	mehr	als	doppelt	so	hoch	sein	wie	der	niedrigste	(Steuerfuss	=	
Einkommens-	+	Vermögenssteuersatz).	
	
Der	Finanzausgleich	ist	selbsttragend,	d.h.	die	Summe	der	
Finanzausgleichsbeträge	aller	Spendergemeinden	ist	gleich	der	Summe	
derjenigen	der	Empfängergemeinden.	Sie	beträgt	einen	Achtel	des	ordentlichen	
Kantonsbeitrags.	
	
Massgebend	für	den	Finanzausgleich	einer	Kirchgemeinde	sind	ihr	Steuerfuss,	
ihr	Staatssteuer-Ertrag	pro	Kopf	und	ihre	Mitgliederzahl.	Berechnungsbasis	
bilden	die	Daten	der	Vorjahre.	Über	die	Finanzausgleichsbeträge	des	
Folgejahres	entscheidet	die	Synode	auf	Antrag	des	Kirchenrates	mit	dem	
Voranschlag.	
	
Einzelheiten	des	Finanzausgleichs	sind	im	Reglement	des	Kirchenrates	
betreffend	Berechnung	der	Finanzausgleichsbeträge	der	Kirchgemeinden	vom	
14.	Mai	1990	geregelt.	
	

	
	

ð http://refbl.ch/refbl/ueber-uns/kirchliche-gesetzessammlung/	|	Finanzordnung	
	

	
	

	

	

	



		Schlagwort	 	 Information	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

Formen	der	Zusammenarbeit:	
	
Kirchgemeindeverbund	
	

Verbindlicher	 Zusammenschluss	 zweier	 oder	 mehrerer	 Kirchgemeinden	 mit	
Einsetzung	eines	Verbundvorstands	als	vorgelagerte	Exekutive	
	

Kirchgemeindefusion	
	

Fusion	zweier	oder	mehrerer	Kirchgemeinden	mit	Einsetzung	einer	gemeinsamen	
Kirchenpflege	
	

Regionsverbund	
	

Verbindlicher	 Zusammenschluss	 der	 Kirchgemeinden	 eines	 Dekanats	 mit	
Einsetzung	eines	Verbundvorstands	als	vorgelagerte	Exekutive	
	

Regionsfusion	
	

Fusion	 der	 Kirchgemeinden	 eines	 Dekanats	mit	 Einsetzung	 einer	 gemeinsamen	
Kirchenpflege	
	

Gemeindeübergreifende	
Zusammenarbeit	
	

Zusammenarbeit	 zweier	 oder	 mehrerer	 weiterhin	 autonomer	 Kirchgemeinden	
auf	Basis	von	schriftlichen	Zusammenarbeitsvereinbarungen		
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Kirchenverfassung	
• Ortskirchgemeinden	
• Zusammenarbeit	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kirchenverfassung	
• Ortskirchgemeinden	
• Zusammenarbeit	

	
	

ð http://refbl.ch/refbl/ueber-uns/kirchliche-gesetzessammlung/	|	Kirchenverfassung	
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Standardvorgaben	
zur	Verwendung	der		
Finanzmittel	
	

ð Diskussions-
vorschlag	

	

	
Ein	neu	Pro-Kopf	der	Gemeindeglieder	(proportional)	verteilter	Kantons-
beitrag	dient	der	Finanzierung	der	Löhne	von:	
Pfarrpersonen	|	Sozialdiakonen	|	Religionslehrpersonen		
	
Die	Kantonalkirche	gibt	einen	linearen	Minimalstellenschlüssel	vor	für	
Pfarrpersonen.	
	
Als	weitere	Zuweisungsfaktoren	kann	die	Berücksichtigung	von	
Sonderfaktoren	(Vorschlag)	erfolgen:	

⇒ Aktive	kirchliche	Standorte		
⇒ Schulstandorte	

	
Eine	Zusatzfinanzierung	kann	bspw.	erfolgen	für	Pflegebetten	/	Geriatrie-
zentren	(mittels	aus	der	Kirchensteuer	der	juristischen	Personen	finanzierter	
Leistungsvereinbarungen)	
	

	
Übergeordnetes	
Leitungsorgan	
	
• Kirchgemeinde-

verbund	
• Regionsverbund		
	

	
Als	übergeordnetes	Leitungsorgan	wird	in	einem	Kirchgemeindeverbund	
oder	Regionsverbund	ein	den	Kirchenpflegen	vorgelagerter	
Verbundvorstand	eingesetzt.	Dieser	

- ist	koordinativ	tätig	
- beaufsichtigt	und	verantwortet	Verteilung	und	Einsatz	der	

Ressourcen	im	Verbund	
- verursacht	eine	Zusatzbelastung	der	involvierten	Amtsträger/innen	

	
Ein	Kirchgemeinde-	bzw.	Regionsverbund	ist	typischerweise	für	folgende	
Verbundaufgaben	zuständig:	

- Zusammenarbeit	(Informationsaustausch,	Zusammenarbeit,	Projekte,	Planung	
kirchlicher	Dienste,	…)	

- Interessenvertretung	(Beratung	von	Fragen	regionaler	Bedeutung,	Vertretung	
ggü.	anderen	Akteuren,	…)	

- Sonstige	Zuständigkeiten	(Vorschlag	zu	Erlass	+	Änderung	Statuten,	
Ausführung	von	Beschlüssen	Synode	/	Kirchenrat,	…)	

	
Als	Organe	werden	eingesetzt:	

- Verbundversammlung	(Delegierte	aus	den	Kirchgemeinden	und	Synodale)	
- Verbundvorstand	(Exekutive,	Vorbereitung	der	Versammlung	und	

Wahrnehmung	der	statutarisch	übertragenen	Geschäfte)	
- Revisionsstelle	
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Verteilungsschlüssel	
Pfarrstellen-
Subventionierung	
	

	
	

	


